
BU11desr~ 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 27" November 1974, 
betreffend ein Bundesgesetz über Stiftungen und 'Ponds (Bundes­

Stiftungs- und Fondsgesetz) 

Auf dem Gebiete des Sti s- und Fondswesenßfehlte bisher 
eine umfassende gesetzliche Regel:mg. Durch den vorliegenden Ge­

setzesbeschluß des Nationalrates soll nun die erforderliche gesetz­
liche Grundlage für Entscheidungen und Verfügungen der Stiftungsbe­
hörde entsprechend den rechtsstaatlj ehen Prinzipien beschaffen 'lI'lerden~ 

Die Neuregelung soll grunds !.! eh. auf alle Stiftungen und ]'onds 

Anwendung finden, deren Vermögen. durch p:t'i vatrecht ehen Widmungs-

akt zur Erfüllung gemeinnütziger oder mildtätiger Aufgaben bestimmt 

ist, sofern sie nach ihren Z\"leeken über den Interessenbereich eines 

Landes hinausgehen un.d nicht schon vor dem 1.. Oktober 1925 von den 
Ländern autonom verwaltet Irmrdell .. Neben einer Defin.ition der genarillten 

Einrichtungen sind insbesondere auch Bestimmungen liber deren Errichtu..l1g, 

die Bestellung von Organen der Stiftungen und Fonds sowie die staat­
liche Aufsicht vorgesehen., 

Der Rechts aus schuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 9.. Dezember 1974 
-b2schlossen, dem Hohen. HaufH~ zu. 

VerhcL~dlun.g genommen und einstim:m5.g 

fehl,~n, keinen Einsf['11Ch z;u erhE;l~C!n", 

Als Ergebnis seiner Beratung s teIlt der Rechtsau3ß 

den Antrag, der Bundesrat wolle be.schließell~ 

Gegen den GesetzesbeschluB des Nationalrates 
1974-, betreffend ein Bundesgesetz ';:Iber Sti.ftungen 

Stiftungs- und Fondsgesetz ), "'lira kein Einspruch 

er 1.9,/4 

,rom 

erhoben~ 

somit 

November 

Dr. Arma Dem u t h 
Berichterstatter 

Dr. R eie h 1 
al'l:r1 
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